
Beim Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind die Abstandsempfehlungen der 
einschlägigen Vorschriften und Merkblätter der jeweiligen Versorgungsträger 
einzuhalten oder andernfalls auf Kosten des Verursachers entsprechende 
Schutzvorkehrungen zum Schutz der Leitungen zu treffen. Die Träger der Ver- und 
Entsorgung sind zur Koordination der Bauarbeiten frühzeitig über den Beginn der 
Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten. 
 

9 Straßenbeleuchtung 

Für eine Beleuchtung von Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden, um 
nachtaktive Insekten nicht zu beeinträchtigen. 
 

10 Pflanzenliste gemäß Landschaftsplan zum Bebauungsplan 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der typischen einheimischen, 
standortgerechten Arten. Weitere Arten können verwendet werden, sofern sie 
einheimisch und standortgerecht sind.  

Auf den Maßnahmenflächen sind ausschließlich Pflanzen gebietsheimischer Herkunft 
zu verwenden. Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gem. den 
Gütebestimmungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch 
festgesetzten Pflanzungen sind mit der angegebenen Mindestqualität oder höher 
durchzuführen. 

Für Flächenpflanzungen wird die Pflanzdichte angegeben. In der Regel ist bei 
Gehölzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1,5 m einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m² 
zu rechnen. 
 

Bäume 1. Ordnung Bäume 2. Ordnung 

(Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm mit Ballen) 

Quercus robur Stieleiche Acer campestre  Feldahorn 
Fraxinus excelsior Gem. Esche Carpinus betulus Hainbuche 
Ulmus minor Feldulme Prunus avium Wildkirsche 
Ulmus laevis Flatterulme Sorbus domestica Speierling 
Acer platanoides Spitzahorn Pyrus pyraster Wildbirne 
Acer pseudoplatanus Bergahorn Sorbus torminalis Elsbeere 
Fagus silvatica Rotbuche Malus silvestris Wildapfel 
Tilia cordata Winterlinde  
 

Sträucher 

(Pflanzqualität Strauch 3x verpflanzt, Höhe 100-150 cm) 

Berberis vulgaris Berberitze Corylus avellana  Haselnuss 
Crataegus monogyna eingriffliger Weißdorn Prunus fruticosa Zwergkirsche 
Crataegus oxyacantha zweigriffliger Weißdorn Prunus spinosa Schlehe 
Cornus mas Kornelkirsche Rosa canina Hundsrose 
Cornus sanguinea Hartriegel Rosa spinosissima Bibernellrose 
Euonymus europaea Pfaffenhütchen Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Viburnum lantana Wolliger Schnellball Ligustrum vulgare Liguster 
Viburnum opulus Wasserschneeball 
 
Kletterpflanzen 

Clematis spec. Waldrebe in Sorten Lonicera spec. Geißblatt 
Parthenocissus spec. Wilder Wein Hydrangea petiolaris Kletterhortensie 

Ansaaten auf den Maßnahmenflächen 

Es ist Saatgut aus gebietsheimischer Herkunft zu verwenden oder das 
Heumulchverfahren anzuwenden. 

8 Ver- und Entsorgung / Koordination von Leitungsarbeiten und 
Erschließungsmaßnahmen  

Das ausgewiesene Baugebiet wird hoch- und niederspannungsseitig mit 
Erdkabelleitungen mit elektrischer Energie versorgt. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen sind unter 
Aufsicht der Umweltbaubegleitung durchzuführen. 

Pflanzmaßnahmen außerhalb der Baugrundstücke sind unmittelbar im Winterhalbjahr 
(1. Oktober – 15. März) nach Durchführung der privaten Erschließungsmaßnahmen 
vorzunehmen. 

Pflanzmaßnahmen auf den Baugrundstücken sind seitens der Bauherren unmittelbar 
nach Fertigstellung der Wohngebäude durchzuführen, spätestens jedoch in der 
darauffolgenden Vegetationsruhe (1. Oktober – 15. März). 

Die Durchführung der Arbeiten ist bei der zuständigen Abteilung der Stadt Worms 
(Abt. 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht) anzuzeigen. Zu erhaltende Gehölze auf den 
Grundstücken sind im einzureichenden Freiflächenplan darzustellen. 

 

6.1    Festsetzungen zu Privaten Grünflächen und Verkehrsflächen 

Die mit M1 gekennzeichneten Gehölzflächen sind in ihrer Ausprägung dauerhaft zu 
erhalten und fachgerecht zu pflegen. Andersartige Nutzungen oder Maßnahmen, die 
die Flächen in ihrer derzeitigen Wertigkeit als Lebensraum beeinträchtigen, sind nicht 
zulässig. Gehölzrückschnitte und/oder Rodungen dürfen nur punktuell und keinesfalls 
flächenhaft durchgeführt werden. Die natur- und artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind zu beachten. Im Zuge der Pflegemaßnahmen anfallendes Holz ist 
im Gebiet für die Anlage von Holzstapeln / Holzhaufen zu verwenden. 

Die Anlage von Terrassen, Wegen, Stellflächen oder sonstigen befestigten Flächen ist 
nicht zulässig. 

3 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter 
Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit 
sie nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen 
benötigt werden, landschaftspflegerisch bzw. gärtnerisch anzulegen und zu unter- 
halten. 

Hofflächen, Zufahrten und Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem Belag 
(z.B. Gittersteine, breitfugiges Pflaster oder in Form von Fahrspuren) zu 
erstellen. 

Die Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger 
Baugrenze dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden. 

Bei Außenbauteilen, die aus mehreren Teilflächen unterschiedlicher Schalldämmung 
bestehen, muss der Nachweis zur Erfüllung der Anforderung an das resultierende 
Schalldämm-Maß der Außenbauteile nach DIN 4109, Beiblatt 1 Nummer 11 geführt 
werden. 

11 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen diese Satzung können gemäß § 24 Abs. 5 der Gemeindeordnung  
(GemO) als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und können mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 € belegt werden. 
 

12 Vertragliche Regelungen zur Sicherstellung der naturschutzfachlichen und 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen 

Neben den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden zur Sicherstellung der 
naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Bestimmungen folgende Punkte 
vertraglich zwischen der Stadt Worms und dem Investor geregelt: 

1. Beauftragung eines fachlich geeigneten Ing.- Büros für Landespflege und 
Naturschutz als ökologische Bauleitung zur Koordinierung und Überwachung 
im Vorfeld und während der Baumaßnahmen 

2. Platzierung und Unterhaltung von Nisthilfen für Höhlenbrüter sowie von 
Fledermauskästen. Alle Ersatzfortpflanzungsstätten sind vorgezogen 
funktionstüchtig bereitzustellen 

3. Verlauf und Zeiten für die Errichtung von Bauzäunen und anderen 
Schutzmaßnahmen (mit zeichnerischer Darstellung) 

4. Festlegung von Bauzeiten und artenschutzrechtlich begründeten Tabuzeiten 
5. Beachtung der DIN 18920 im Vorfeld und während der Baumaßnahmen 
6. Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung 

Die Grundrisse der Gebäude sollten so gestaltet werden, dass öffenbare Fenster von 
schutzbedürftigen Räumen nicht nach Osten gerichtet sind. 

Nach VDI 2719, Tabelle 6 soll in Allgemeinen Wohngebieten in Schlafräumen nachts 
ein mittlerer Innenpegel von 25 dB(A) bis 30 dB(A) nicht überschritten werden. Dieser 
Innenpegel wird bei Sicherstellung des hygienischen Mindestluftwechsels über das 
gekippte Fester (Schalldämm-Maß ca. 15 dB) mit Sicherheit überschritten. Ebenfalls 
soll nach VDI 2719, Tabelle 6 in Allgemeinen Wohngebieten in Wohnräumen tags ein 
mittlerer Innenpegel von 30 dB(A) bis 35 dB(A) nicht überschritten werden. 
 

6 DIN-Vorschriften, Gesetze und Verordnungen 

Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften, Gesetze und Verordnungen 
können bei der Stadt Worms, Bereich Planen und Bauen, Abteilung Stadtplanung und 
Bauaufsicht eingesehen werden.  
 

7 Archäologische Funde 

Laut Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler vom 23.03.1978 
sind archäologische Funde unverzüglich zu melden. Die Fundstelle ist bis zum Ablauf 
einer Woche in unverändertem Zustand zu halten. Alle Nachforschungen bedürfen 
der Genehmigung. Erd- und Bauarbeiten, bei denen zu vermuten ist, dass  

Kulturdenkmäler entdeckt werden, sind rechtzeitig anzuzeigen. Verstöße werden nach 
§ 33 des o.g. Gesetzes mit Geldstrafen geahndet. 
 

Hinweise und Empfehlungen
1 Freiflächen 

Zur Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Bauvorhabens ist den 
Bauunterlagen ein qualifizierter Freiflächenplan (mindestens Maßstab 1: 200) beizu-
fügen, in dem insbesondere die bebauten Flächen, sonstige befestigte Flächen wie 
Kfz-Stellplätze, Zugänge oder Zufahrten und die Art ihrer Befestigung, die bepflanzten 
Flächen und die Art ihrer Bepflanzung sowie sonstige Begrünungsmaßnahmen wie 
Dach- oder Fassadengestaltung dargestellt sind. 

Die nach den §§ 44 bis 47 Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) erforderlichen 
Grenzabstände bei Anpflanzungen sind einzuhalten. 
 

2 Niederschlagswasser 

Aufgrund von § 2 des Landeswassergesetzes (LWG) ist der Anfall von Abwasser 
soweit als möglich zu vermeiden.  

Es wird empfohlen, anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser so weit als 
möglich auf dem jeweiligen Grundstück breitflächig zu versickern oder als 
Brauchwasser zur Gartenbewässerung zu nutzen. 

3 Wasserrechtliche Erlaubnisse  

Die Versickerung von Niederschlagswasser sowie die Einleitung von 
Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer bedürfen als Benutzung von 
Gewässern grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer). 
Beim Weinsheimer See handelt es sich um einen Grundwassersee. Eine 
Direkteinleitung ist auch bei unbedenklichen Abflüssen aus Gründen des 
Grundwasserschutzes nicht zulässig. 

Es wird empfohlen, die Erlaubnisbedürftigkeit bzw. -fähigkeit der 
Entwässerungsmaßnahme rechtzeitig mit den zuständigen Wasserbehörden 
abzuklären. 
 

4 Brunnen 

Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei befindet sich ein Brunnen. 
Brunnenanlagen im zu überbauenden Bereich sind zurückzubauen und abzudichten. 
Die Änderung der Nutzung von Brunnenanlagen und der Bau von Ersatzbrunnen 
bedürfen der Abstimmung mit der SGD Süd. 
 

5 Hinweise zum Schallschutz (vgl. planungsrechtliche Festsetzungen Nr.5) 

Bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nach 
DIN 4109 Nr. 5.4 nur voll wirksam, wenn die Fenster und Türen bei der 
Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luftschalldämmung durch 
zusätzliche Lüftungseinrichtungen/Rollladenkästen nicht verringert wird. Bei der 
Berechnung des resultierenden Schalldämm-Maßes sind zur vorübergehenden 
Lüftung vorgesehene Einrichtungen (z.B. Lüftungsflügel und -klappen) im 
geschlossenen Zustand, zur dauerhaften Lüftung vorgesehene Einrichtungen (z.B. 
schallgedämmte Lüftungsöffnungen, auch mit mechanischem Antrieb) im 
Betriebszustand zu berücksichtigen. 
Die Festlegung der Lärmpegelbereiche erfolgte ohne Berücksichtigung möglicher 
Bebauung innerhalb des Plangebietes bei freier Schallausbreitung. Infolge nach der 
Aufstellung des Bebauungsplanes errichteter Gebäude innerhalb oder außerhalb des 
Plangebietes können sich zusätzliche Abschirmungen bezüglich des 
Schienenverkehrslärms einzelner Teilflächen des Plangebietes ergeben. Diese 
möglichen zusätzlichen Abschirmungen können zu einer Minderung des 
Außenlärmpegels und bei Einstufung in einen niedrigeren Lärmpegelbereich nach 
DIN 4109 Tabelle 8 zur Reduzierung der Anforderung an das resultierende 
Schalldämm-Maß der Außenbauteile führen. Möchte der Bauherr von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich des Schallschutzes gegen 
Außenlärm abweichen, so hat er die baurechtliche Zulässigkeit nach DIN 4109 in 
einem Einzelnachweis darzulegen. 

Auf der mit M2b gekennzeichneten Fläche sind die Vegetationsstrukturen auf der 
Wegeböschung zu erhalten. Eine vollständige Verbuschung ist durch extensive 
Mahd und Pflegeschnitt der Gehölze zu vermeiden. 

Die ebene Fläche innerhalb M2b ist als offene Gräser- / Kräuterflur zu entwickeln. 
Nach Aufbringen von Heumulch und Entwicklung einer artenreichen Gräser-/Kräuter- 
flur ist die Fläche extensiv zu pflegen (Mahd zweimal im Jahr). Ziel ist die 
Entwicklung einer leguminosenreichen Magerwiese. Die Anlage einer 
Versickerungseinrichtung ist zulässig. 

Im Straßenraum der im Plan festgesetzten Privatstraße sind mindestens 
10 Laubbäume 1. Ordnung (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm mit 
Ballen) gemäß Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
gleichartig zu ersetzen. Die Mindestgröße der Baumscheiben muss 8 m2 betragen. Die
Mindestgröße des durchwurzelbaren Raums muss 12 m3 betragen. 

Auf den im Plan mit M3 gekennzeichneten Flächen sind durchgängige, mindestens 3-
reihige freiwachsende Hecken mit einheimischen Gehölzen zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. Gehölzarten siehe
Artenliste. Auf der Teilfläche M3 am nördlichen Plangebietsrand sind 3 Laubbäume
1. Ordnung zu pflanzen. Die auf den Flächen M3 vorhandenen Gehölze sind hierbei 
zu erhalten und in den Gehölzstreifen zu integrieren. 

Pro Grundstück ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche mindestens ein 
Laubbaum 1. Ordnung als Hochstamm (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 16-
18 cm, mit Ballen) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind gleichartig zu 
ersetzen. Baumarten siehe Pflanzenliste.  
 

Mindestens 20% der Fassadenfläche eines Wohngebäudes ist dauerhaft zu 
begrünen. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. Klettergehölze siehe Artenliste. 
 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
gemäß § 88 Landesbauordnung (LBauO) i.V. mit § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

Hauptgebäude und Garagen in den Gebieten mit Nutzungsschablone C sind mit 
Flachdächern herzustellen. Flachdächer sind zu mindestens 75 % mit einer 
extensiven Dachbegrünung zu versehen. Es ist ein Substrataufbau von 
mindestens 10 cm vorzusehen. Für untergeordnete Nebenanlagen sind auch 
abweichende Dachformen zulässig. Solaranlagen im Dachbereich sind ebenfalls 
zulässig. 

Die festgesetzten Dachformen in den Gebieten mit Nutzungsschablone A und B 
gelten nicht für untergeordnete Nebenanlagen und Garagen. Die Dächer sind, 
sofern es sich nicht um begrünte Dächer handelt, mit nicht glänzenden, 
kleinteiligen Ziegeln oder Schiefer oder Materialien, die in ihrem Erscheinungsbild 
Ziegeln oder Schiefer gleichkommen, einzudecken.  

Die Randstreifen (jeweils ca. 1 m Breite) zwischen Erschließungstrasse und 
Wäldchen sind als natürlicher Vegetationssaum zu entwickeln: Nach Abschluss der 
Baumaßnahmen ist der mit Rohboden an die Örtlichkeit angeglichene Bereich einer 
natürlichen Vegetationsentwicklung zu überlassen und über Mahd (max. zweimal pro 
Jahr) von Verbuschung freizuhalten. 

Die auf der südlich der Erschließungsstraße gelegenen Teilfläche M1 im Randbereich 
zum angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet mit Nutzungsschablone C vorhandenen 
Pappeln dürfen, soweit erforderlich, aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt 
werden. Die Fläche ist über gelenkte Sukzession waldrandartig zu entwickeln. 

Auf der mit M2a gekennzeichneten Fläche ist eine 5-reihige freiwachsende Hecke zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der Hecke sind 9 Laubbäume 
1. Ordnung (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm mit Ballen) zu 
pflanzen. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. Pflanzenarten siehe Pflanzenliste 
unter Punkt 10 Hinweise und Empfehlungen. 

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) 
i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 

1       Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 4 BauNVO) 

WA =Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
Zulässig sind: 
 Wohngebäude 
 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-

ten sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 
Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
Nicht zulässig sind: 
 Anlagen für Verwaltungen 
 Gartenbaubetriebe 
 Tankstellen 

 
2       Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1    Höhe baulicher Anlagen 

Die maximale Gebäudehöhe wird definiert als das senkrecht gemessene Maß 
zwischen dem Bezugspunkt und dem oberen Abschluss des Daches (inklusive 
Attika). 

 

2.2    Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen 

Als Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird gemäß 
§ 18 Abs. 1 BauNVO die Höhe des am nördlichen Plangebietsrand verlaufenden 
Wirtschaftswegs (Viehweg), zu messen in der Grundstückmitte, lotrecht zur 
Wegeachse, festgesetzt. 

 

3       Mindestgröße der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

In den Gebieten mit Nutzungsschablone C wird die Mindestgröße der Baugrundstücke 
mit 800 m² festgesetzt. 

 
4       Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

4.1    Garagen und Stellplätze 

Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. Sie sind weiterhin auch in den seitlichen Abstandsflächen 
zulässig, jedoch nur bis zur Tiefe der auf dem Baugrundstück ausgewiesenen über-
baubaren Grundstücksfläche. Garagen müssen einen Abstand von mindestens 5 m 
zur Straßenbegrenzungslinie einhalten. 

Nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig, jedoch ebenfalls nur bis zur Tiefe der auf dem Baugrundstück 
ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksfläche. 

Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten dürfen an der Straßenbegrenzung insgesamt 
eine Gesamtbreite von 6 m je Baugrundstück nicht überschreiten. 

 
4.2    Nebenanlagen 

Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO sind sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, nicht jedoch zwischen 
Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze. Ausgenommen hiervon sind 
Standplätze für Müllbehälter. Außerhalb der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen sind Nebenanlagen in Form von Gebäuden nur bis zu einer 
Größe von in der Summe max. 10 m² Grundfläche je Baugrundstück zulässig. 

 
5.      Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 

BundesImmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung 

solcher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische 
Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

5.1    Lärmpegelbereiche 

In den in der Planzeichnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB umgrenzten Bereichen 
werden für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
Lärmpegelbereiche festgesetzt. 

 
5.2    Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

Für Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen nach DIN 4109 Nr. 4.1 sind die in 
DIN 4109, Tabelle 8 aufgeführten Anforderungen an das resultierende Schalldämm-
Maß der vertikalen und horizontalen Außenbauteile einzuhalten. Für Decken von 
Aufenthaltsräumen, die zugleich den oberen Gebäudeabschluss bilden sowie für 
Dächer und Dachschrägen von ausgebauten Dachräumen gelten ebenfalls die Anfor-
derungen an die Luftschalldämmung für Außenbauteile nach DIN 4109, Tabelle 8. 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der 
gesamten Außenfläche eines Raumes S(W-F) zur Grundfläche des Raumes RG nach 
DIN 4109,Tabelle 9 zu erhöhen oder zu mindern. 

Für Wohnnutzungen oder vergleichbare Nutzungen sind auf Flächen, für die Lärm-
pegelbereiche festgesetzt sind, in den in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufent-
haltsräumen nach der DIN 4109 (Schlaf- und Kinderzimmer) fensterunabhängige 
schallgedämmte Belüftungen oder gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art 
einzubauen, die eine ausreichende Belüftung sicherstellen. 

Der Nachweis des baulichen Schallschutzes ist mit der Einreichung der 
Bauunterlagen zu belegen. Ausnahmsweise können begründete Abweichungen 
zugelassen werden (vergleiche hierzu Hinweis Nr. 5). 

 
5.3    Anforderungen an die Schalldämmung von Außenwohnbereichen 

In allen Gebieten mit Nutzungsschablone C sind an die Außenwohnbereiche folgende 
Anforderungen zu stellen: Außenwohnbereiche (z.B. Balkone, Terrassen, zum 
dauerhaften Aufenthalt geeignete Gartenflächen in Hausgärten) sind durch 
entsprechende Orientierung und Abschirmung durch das eigene Gebäude bzw. eine 
2,5 Meter hohe Wandkonstruktion, die den Anforderungen der DIN 9613-2 entspricht, 
so zu schützen, dass die geltenden Orientierungswerte für den Tagzeitraum der DIN 
18005 für Allgemeine Wohngebiete eingehalten werden. Die Lärmschutzwand um den 
Freisitz muss dicht gefügt sein und ein Flächengewicht nach DIN 9613-2 von 
mindestens 10 kg/m² haben. 

 

6       Private Grünflächen, Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Festsetzungen für das 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Bindungen 
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25a und 25b BauGB) 

Die im Folgenden genannte Artenliste ist unter 'Hinweise und Empfehlungen' zu 
finden. 

Solaranlagen im Dachbereich sind ebenfalls zulässig. Flachdächer und flach 
geneigte Dächer sind dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen. 
Es ist ein Substrataufbau von mindestens 10 cm vorzusehen. 
 

2 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
Eine Einfriedung der Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie der privaten 
Verkehrsflächen und straßenseitiger Baugrenze ist nicht zulässig. 

An den sonstigen Grenzen sind Einfriedungen in Form von festen Sockeln oder 
Mauern nur bis zu einer Höhe von max. 30 cm zulässig. Für sonstige Einfriedungen 
ist eine Höhe von max. 1,50 m gestattet; zum Sichtschutz von Terrassen und 
Sitzplätzen sind sonstige Einfriedungen im Anschluss an die Gebäude in einer 
Länge von 5 m bis zu 2,0 m Höhe gestattet. Zulässig für diese sonstigen 
Einfriedungen sind nur Holzzäune und Hecken. 

Von den vorstehenden Regelungen ausgenommen sind Wandkonstruktionen, die 
gemäß planungsrechtlicher Festsetzung Nr. 5.3 dem Immissionsschutz von Außen- 

wohnbereichen dienen.  


